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INFORMATIONEN ZUR GESCHÄFTSABWICKLUNG UND MARKTBEARBEITUNG 
 
Preis, Qualität und Leistung sind im überaus liberalisierten Großbritannien zumeist 
ausschlaggebende Verkaufsargumente. Persönlicher Kontakt ist für den Geschäftserfolg vor allem 
von Erstexporteuren gleichermaßen bedeutend; die Einschaltung eines lokalen Vertreters ist 
jedenfalls empfehlenswert. 
 
Landessprachen 
Englisch, Walisisch, Schottisch (Gälisch) 
 
Geschäftssprache 
Englisch 
 
Maße und Gewichte 
Metrisches System; daneben noch traditionelle Gewichts- und Hohlmaßeinheiten sowie 
Längenmaße. 
 
Längenmaße 1 inch = 2,54 cm 
 12 inches = 1 foot = 0,3048 m 
 3 feet = 1 yard = 0,9144 m 
 1.760 yards = 1 mile = 1.609 m 
Hohlmaße 1 pint = 0,5682 l 
 1 quart = 1,137 l 
 1 gallon = 4,546 l 
Gewichte 1 ounce = 28,35 g 
 1 pound = 16 ounces = 0,4536 kg 
 
Normen 
Die Normvorschriften der BSI (British Standards Institution, http://www.bsigroup.com/) sind 
größtenteils mit den EU-Normen harmonisiert.  
 
Europäische und internationale Normen erweitern Absatzmärkte. Normen senken Transaktions-
kosten und fördern die Zusammenarbeit. 
Das DIN ist die für die Normungsarbeit zuständige Institution in Deutschland und vertritt die 
deutschen Interessen in den weltweiten und europäischen Normungsorganisationen. Rund um die 
zentrale Dienstleistung der Normung bietet das DIN, in der Regel über den Beuth Verlag, eine 
Reihe von Dienstleistungen an, die den Zugang zur Normung und zu Normungsverfahren, zu den 
Normen und Norminhalten erleichtern: Kongresse, Tagungen, Lehrgänge, Seminare, Beratung und 
Auskunft. Kontakt: Deutsches Institut für Normung e. V., Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, Tel: 
+49(0)30-26010, Fax: +49(0)30-26011231, E-Mail: postmaster@din.de, Internet: www.din.de. 
 
Währung 
Britisches Pfund (GBP) 
1 Euro = 0,82751 British Pound  
1 British Pound (GBP) = 1,20771 Euro (EUR)  (Stand: Juni 2010) 
 
Tipp: Einen tagesaktuellen Währungsrechner finden Sie im Außenwirtschaftsportal Bayern 
www.auwi-bayern.de → Arbeitshilfen. 
 
Kommunikation im Geschäftsleben 
Bei erstmaliger Korrespondenz mit Großfirmen ist es wichtig, den gewünschten Empfänger genau 
zu definieren (z.B. Purchasing Department for ....) oder nach Möglichkeit den Namen des 
Ansprechpartners ausfindig zu machen. Briefansprachen wie " Dear Sir / Madam" sind eher 
ungern gesehen. Bei namentlicher Ansprache hat die Briefschlussformel "Yours sincerely" zu 
lauten, sonst verwendet man "Yours faithfully". Obwohl es im britischen Geschäftsleben 
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weitgehend üblich ist, den Vornamen zu verwenden, sollte man den ersten Schritt dieser 
Vertraulichkeit dem britischen Geschäftspartner überlassen. 
Bei Geschäftsessen wird aus Zeitgründen das so genannte Business Lunch dem Dinner 
vorgezogen. Pünktlichkeit ist wichtig, da Tischreservierungen in Restaurants oft nicht lange 
gehalten werden. 
 
Zahlungskonditionen 
Bei neuen Geschäftsverbindungen sollten Lieferungen nur auf finanziell gesicherter Basis 
(unwiderrufliches Akkreditiv, Vorauszahlung, Kassa gegen Dokumente) erfolgen. Jedenfalls sollte, 
wo realisierbar, mit Eigentumsvorbehalts-Klausel geliefert werden. 
 
Zu beachten ist auch die Möglichkeit einer Exportkreditversicherung. Dafür steht Ihnen in Bayern 
der private Versicherungsmarkt (Atradius, AKA, Coface) sowie die LfA Förderbank Bayern und das 
staatliche Exportgarantiesystem Euler Hermes oder KfW zur Verfügung. Während der private 
Versicherungsmarkt schwerpunktmäßig im Bereich der sog. „marktfähigen“ Risiken tätig ist, 
können bei Euler Hermes „nicht marktfähige“ Risiken unter Deckung genommen werden. 
 
Als „nicht marktfähig“ gelten Risiken außerhalb der EU und OECD mit Ausnahme von Südkorea, 
Mexiko und Türkei bzw. wenn die Risikodauer (Produktionszeitraum und Kreditlaufzeit) mehr als 
zwei Jahre beträgt. 
 
Empfohlener Vertriebsweg 
Aufgrund des hohen Wettbewerbes ist eine laufende Kundenbetreuung unumgänglich. Die Wahl 
des Vertriebsweges sollte den jeweiligen Usancen der Branche entsprechen: z.B. Importeur auf 
eigene Rechnung; Provisionsvertreter (vgl. auch AWO-Fachreport „Vertretungsvergabe im 
Vereinigten Königreich”), Direktlieferungen an Warenhäuser, Kaufhausgruppen und Kettenläden. 
Bei Erweiterung des Kundenkreises sollte – insbesondere bei Produkten mit Servicebedarf – die 
Errichtung einer Tochtergesellschaft überlegt werden. 
 
Bonitätsauskünfte 
Die Deutsch-Britische Industrie- und Handelskammer (http://grossbritannien.ahk.de) bietet Ihnen 
Bonitätsauskünfte. Bankauskünfte sind nicht erhältlich.  
 
Forderungseintreibung 
Die Deutsch-Britische Industrie- und Handelskammer in London (http://grossbritannien.ahk.de) 
führt aufgrund der nachstehenden Bedingungen im Auftrag deutscher Firmen die Einziehung 
ausstehender Forderungen gegenüber britischen Firmen durch. Das von der Kammer betriebene 
Inkassoverfahren ist ausschließlich auf die außergerichtliche Durchsetzung offener 
Zahlungsansprüche gerichtet.  
 
Werbung 
Im Konsumgüterbereich machen die Vielzahl privater Werbegesellschaften und deren massives 
Auftreten in den Medien den Markteintritt für neue bzw. unbekannte Produkte schwierig. Der 
heimische Konsument ist gewohnt, dass Güter des täglichen Gebrauchs beworben werden. Aus 
diesem Grund hat vor allem die Werbung bei den heimischen Fernsehkanälen einen sehr hohen 
Stellenwert. Eine Reihe inländischer Werbeagenturen haben sich weltweit einen Namen gemacht; 
diese bieten umfassende Beratung und maßgeschneidertes Service an. Neben der Fernseh-, 
Rundfunk- und Pressewerbung ist die Kundenbearbeitung durch "Direct Mailing" sehr verbreitet, 
aber auch kostspielig. Ein erstes Bild dieser Branche liefert die Website der Direct Marketing 
Association (http://www.dma.org.uk/content/home.asp/). Die Bedeutung des Internet-
Werbemarktes nimmt weiterhin zu. 
 
Im Investitionsgüterbereich können für Werbemaßnahmen „Direct Mailing“ - Aktionen, 
Einschaltungen in Fachzeitschriften, sowie Fachmessen und Kongresse genützt werden.  
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Wichtigste Zeitungen  
Hochqualitative Tageszeitungen sind: The Daily Telegraph (783.210), The Times (617.483), 
Financial Times (426.676), The Guardian (358.844), The Independent (215.504), 
Boulevardpresse, gereiht nach Auflagenstärke: The Sun (Ø tägliche Auflage Januar 2008: 3,15 
Mio.), Daily Mail (2,2 Mio.), Daily Mirror (1,36 Mio.), Daily Express (736.340), Daily Record 
(354.302), Evening Standard (237.403).  
Die Palette an Fachzeitschriften z.B. The Economist (187.341 Vereinigtes Königreich und Irland; 
inkl. Amerika über eine Mio.) ist sehr umfangreich. Diese eignen sich sowohl zur Produktwerbung 
als auch zur Suche nach Vertretern und Importeuren. 
 
e-trade-center (www.e-trade-center.com)  
Das e-trade-center ist die zentrale Geschäftskontaktbörse für grenzüberschreitende 
Kooperationen, Waren, Dienstleistungen und Consulting. Direkt über das Internet können hier rund 
um den Globus Geschäftsangebote veröffentlicht und abgefragt werden, kostenlos und 
unkompliziert. 
 
Die Vorteile des e-trade-centers für Geschäftskontakte: 
 Inserieren auf einer weltweit beworbenen Plattform  
 Direkter, unbürokratischer Kontakt zu neuen Geschäftspartnern  
 Keine überflüssigen Mehrfachanschreiben  
 Leichtes Auffinden Ihres Angebots durch einfache Suchkriterien  
 Zeitgemäße Form des E-Business  
 
Weitere Informationen finden Sie bei Ihrer örtlichen IHK oder Handwerkskammer oder unter 
www.auwi-bayern.de → Ansprechpartner. 
 
Wichtige Messen und Ausstellungen 
Fachmessen stellen ein wichtiges Werbe-, Akquisitions- und Kommunikationsforum dar (siehe 
hierzu http://www.exhibitions.co.uk/xnetvenu.html).  Die wichtigsten Ausstellungszentren befinden 
sich in London (Earls Court, Olympia, ExCeL) und Birmingham (National Exhibition Centre, NEC). 
 
Informationen über vom Freistaat Bayern geförderte Messen finden Sie bei Bayern International 
www.bayern-international.de. Einen Überblick über alle Messen gibt es bei AUMA: www.auma.de. 
 
Geschäftsbanken 
Abbey National, Halifax Bank of Scotland(HBOS), Barclays Bank, HSBC, Lloyds TSB Bank, Royal 
Bank of Scotland (RBS), National Westminster Bank (NatWest, 100%-ige Tochter der RBS) u.v.a. 
Alle wichtigen amerikanischen, europäischen und asiatischen Banken haben Niederlassungen in 
London. 
 
Niederlassungen deutscher Banken 
Die Deutsch-Britische Industrie- und Handelskammer (http://grossbritannien.ahk.de) bietet Ihnen 
Verzeichnis der Banken mit Niederlassungen in Deutschland und Großbritannien.  
 
Commerzbank AG  
London Branch  
Commerzbank House  
P.O.Box 286  
London EC2P 2JD  
Großbritannien  
Tel: 0044-20-74184700, 76385895  
Tel: 0044-20-74184864 International  
Fax: 0044-20-76380166  
Fax: 0044-20-75776770 International  
E-Mail: wexleylockart@commerzbankib.com  
Internet: http://www.commerzbankib.com  
 

Deutsche Bank AG  
London Branch  
P.O.Box 441  
6, Bishopsgate  
London EC2P 2AT  
Großbritannien  
Tel: 0044-20-79717000  
Fax: 0044-20-79717455  
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Dresdner Bank AG  
London Branch  
125 Wood Street  
London EC2V 7AQ  
Großbritannien  
Tel: 0044-20-76067030  
Fax: 0044-20-76006310  

HYPO Bank  
London Branch  
41 Moorgate  
London EC2R 6AR  
Großbritannien  
Tel: 0044-20-76382728  
Fax: 0044-20-76381713  

 
Internetlinks 
http://www.bsi-global.com British Standards Institute – BSI: Britisches 

Normungsinstitut, Informationen über Britische 
Standards, teilweise kostenlos (Englisch u.a.) 

http://www.ecb.int/stats/exchange Europäische Zentralbank – EZB: täglicher 
Wechselkurs des Euro, link zum ‚Monthly 
Bulletin’ mit den durchschnittlichen 
Jahreskursen (Englisch, Deutsch u.a.) 

http://www.dma.org.uk/content/home.asp Direct Marketing Association – DMA:  
Informationen zum Thema Direktmarketing in 
UK, Brancheninfos (Englisch)  

http://www.nmauk.co.uk/nma/do/live Newspaper Marketing Association – NMA: 
Fachverband der britischen Zeitungsverlage, 
Informationen (Auflage, Leserkreis, 
Inseratskosten etc.) über die wichtigsten 
britischen Zeitungen (Englisch) 

http://www.expoabc.com ExpoABC.com: Internationales online 
Messeverzeichnis (Englisch) 

http://www.tsnn.co.uk TSNN: Informationen über Messen in UK und 
Messeausstattung (Englisch) 

http://www.exhibitions.co.uk Trade Fairs & Exhibitions UK: online 
Verzeichnis britischer Messen (Englisch) 

http://www.venues.org.uk Exhibition Venues Association – EVA: 
Fachverband der Betreiber der Messehallen, 
Informationen zu den Messehallen in UK 
(Englisch) 

http://www.aeo.org.uk Association of Exhibition Organisers – AEO: 
Fachverband der Messeveranstalter, allgemeine 
Informationen zu den in UK tätigen 
Messeveranstaltern (Englisch) 

http://www.bba.org.uk British Bankers’ Association – BBA: 
Fachverband Banken, umfassende 
Informationen über Banken, Bankwesen, 
Gesetze etc. in UK (Englisch) 

http://www.foreignbanks.org.uk Association of Foreign Banks: Vereinigung der 
ausländischen Banken in UK, Mitgliederver-
zeichnis, allgemeine Informationen (Englisch) 

http://www.fsa.gov.uk Financial Services Authority – FSA: Britische 
Finanzmarktaufsicht / Bankenaufsichts-behörde, 
Liste aller in UK lizenzierten Banken und 
Finanzgesellschaften (Englisch). 

http://www.ifsl.org.uk 
 

International Financial Services London: 
Informationen über den Finanzdienst-
leistungssektor in UK (Englisch) 
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INFORMATIONEN ZUM ZOLL UND AUSSENHANDEL 
 
Großbritannien ist seit 1973, mit einer Unterbrechung, EU-Vollmitglied und hat das 
gemeinschaftliche Zollrecht der EU übernommen. Mit der Vollendung des Binnenmarktes können 
Gemeinschaftswaren, die sich rechtmäßig im freien Verkehr eines Mitgliedsstaates befinden, ohne 
Beschränkungen in andere Mitgliedsstaaten geliefert werden. Nicht-EU-Waren unterliegen 
Zollsätzen, die sich aus dem gemeinsamen Zolltarif der EU ergeben. 
 
Die Isle of Man gehört weder zum Vereinigten Königreich noch zur EU, sondern ist direkt der 
britischen Krone unterstellt. Das Verhältnis zur EU ist im Protokoll 3 der britischen Beitrittsverträge 
festgehalten. Demgemäß sind die EU Bestimmungen hinsichtlich Zollrecht, Warenverkehr und 
Mehrwertsteuer auch für die Isle of Man bindend. 
 
Die Kanalinseln Jersey und Guernsey genießen einen Sonderstatus und sind weder Teil des 
Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, noch ein Mitglied der EU. Zum Zweck 
des freien Warenverkehrs wird Jersey jedoch als zur EU gehörend behandelt und das Zollregime 
der EU trifft zu. Die fiskalischen EU-Regelungen treffen auf die Insel hingegen wiederum nicht zu 
und Mehrwertsteuer ist auf den Kanalinseln nicht gegeben. Waren, die sich im freien 
Warenverkehr innerhalb der EU befinden, können daher ohne jegliche Beschränkung nach Jersey 
verkauft werden, sind jedoch aus Mehrwertsteuersicht als Drittlandexporte anzusehen. Für Kunden 
mit Firmensitz auf den Kanalinseln ist daher keine MWSt in Rechnung zu stellen.  
 
Gibraltar ist seit dem 18. Jahrhundert eine britische Kronkolonie, verfügt jedoch in Bezug auf 
interne Angelegenheiten über eine weitgehende Selbstverwaltung. Für die Außenbeziehungen ist 
das Vereinigte Königreich verantwortlich. Gibraltar gehört im Rahmen des Art. 227(4) der 
römischen Verträge zur EU, ist jedoch vom gemeinsamen Zolltarif der EU und den EU-Regelungen 
hinsichtlich Mehrwertsteuer ausgenommen. Einfuhren nach Gibraltar unterliegen mit wenigen 
Ausnahmen einem Einfuhrzoll von 12 %.  
 
Warenverkehr 
Durch den EU-Beitrittsvertrag hat Deutschland das Zoll- und Außenhandelsregime der EU 
übernommen. Im bilateralen Warenverkehr zwischen Deutschland und den anderen EU-
Mitgliedstaaten gibt es keine Zollschranken. Der britische Zolltarif entspricht dem Zollschema der 
EU. Für Nicht-EU-Ursprungswaren ist die Verzollungsbasis der Warenwert „frei Grenze“. 
 
Importbestimmungen 
Sonderbestimmungen sind bei der Einfuhr von Tieren, tierischen Produkten (siehe 
http://www.defra.gov.uk/animalh/quarantine/index.htm), Pflanzen und pflanzlichen Erzeugnissen, 
Medikamenten, Waffen und Munition zu beachten. 
 
Zoll 
Waren, die sich in Deutschland im zollrechtlich freien Verkehr befinden, sind im zollrechtlich freien 
Verkehr der EU. Für den Versand solcher Waren in einen anderen EU-Mitgliedstaat oder für deren 
Erwerb aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat gelten die Bestimmungen über den 
innergemeinschaftlichen Warenverkehr.  
 
Warenumsätze zwischen Unternehmen, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind und sich mit 
Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer ausweisen, erfolgen hinsichtlich des Versandes 
mehrwertsteuerfrei. Der Erwerb unterliegt dem geltenden MwSt-Satz des jeweiligen EU-
Bestimmungslandes. 
 
Steuern und Abgaben 
Der Normalsatz der britischen Mehrwertsteuer, "Value Added Tax" (VAT), beträgt 17,5%. 
(reduzierter Mehrwertsteuersatz von 5% ist für Energiespareinrichtungen der Privathaushalte, 
Heizöl, Strom). Der Nullsatz (0%) gilt für einige wenige Waren und Dienstleistungen, darunter die 
meisten Lebensmittel, Bücher, Zeitungen und Kleinkinderbekleidung.  
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Die Existenz von britischen MwSt-Nummern (VAT number) kann im Internet auf der Website der 
Europäischen Kommission (http://ec.europa.eu/) überprüft werden bzw. telefonisch unter der 
Nummer +44 (0)845 010 9000.  
(Hinweis: Unter dieser Nummer können Sie nur verifizieren, ob die Kombination von Firmenname 
und VAT number korrekt ist. Sollte diese Kombination nicht stimmen, erhalten Sie jedoch keine 
Auskunft darüber, wie die richtige VAT Nummer der von Ihnen genannten Firma lautet.) 
 
Mehrwertsteuer-Rückerstattung 
Sie haben die Möglichkeit, im Rahmen der Unternehmertätigkeit bezahlte britische Umsatzsteuer 
(BTW) erstattet zu bekommen.  
 
Seit 1.01.2010 kann das deutsche Unternehmen beim Bundeszentralamt für Steuern die 
Rückerstattung elektronisch Beantragen: 
Die Anträge auf Umsatzsteuervergütung sind elektronisch über das BZStOnline-Portal 
einzureichen. Das BZSt prüft nur die Unternehmereigenschaft des Antragstellers und leitet den 
Antrag an den EU-Mitgliedstaat weiter, in dem die Umsatzsteuer erhoben wurde. Dieser EU-
Mitgliedstaat bearbeitet die Anträge und erstattet die gezahlte Umsatzsteuer. 
http://www.bzst.bund.de/003_menue_links/006_ust-verguetung/060_inl_untern/index.html 
 
Ebenfalls können die Berater der Deutsch- Britischen Industrie- und Handelskammer 
(http://grossbritannien.ahk.de/de/services/ser-tax/ser-tax-vatrefund/ ) bei Fragen zur 
Vorsteuervergütung und der Abwicklung behilflich sein. 
 
Sonstige Einfuhrabgaben 
Auf einige Waren werden bei der Einfuhr Verbrauchsteuern („excise duty“) erhoben (alkoholische 
Getränke, Tabakwaren, Mineralöle, etc.).  
 
Aktuelle Informationen über Steuersätze im Vereinigten Königreich erhalten Sie unter 
www.hmrc.gov.uk/rates/index.htm. 
 
Muster und Geschenke 
Warenmuster können, wenn sie von geringem Wert sind, nur als Muster genutzt werden können 
und zu dem Zweck versandt werden, um später größere Mengen zu bestellen, frei eingeführt 
werden (HM Revenue & Customs, http://customs.hmrc.gov.uk/). Alkoholische Getränke und 
Zigaretten unterliegen im Postversand auch bei Kleinstmengen (Muster, Geschenke) der 
Verbrauchsteuer (Excise Duty). 
 
Begleitpapiere für den Warenversand 
Im Zuge der Aufhebung von Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft sind die 
zollmäßige Abfertigung und die Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer entfallen. Für den 
innergemeinschaftlichen Warenverkehr zwischen Unternehmen ist für eine steuerfreie Lieferung 
die Angabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten und des Käufers in der 
Rechnung erforderlich. Handelsrechnungen sind in einer dem Kundenwunsch entsprechenden 
Anzahl vorzulegen. 
 
Vorschriften für den Versand per Post 
Das Höchstgewicht beträgt 20 kg. Erforderlich sind eine internationale Paketkarte und eine 
Zollinhaltserklärung (Englisch). Zudem sind eine Handelsrechnung und ein internationales grünes 
Zollpapier beizufügen. Der obere Teil des grünen Zollpapiers muss auf der Außenseite des 
Paketes befestigt werden. Sollte für die Ware eine Einfuhrlizenz erforderlich sein, so ist dies auf 
der Zollinhaltserklärung mit "import under licence" zu vermerken. 
 
Verpackungsvorschriften, Markierung und Ursprungskennzeichnung 
Mit wenigen Ausnahmen müssen Waren mit einem Ursprungsvermerk (“Made in ....”) versehen 
sein. Beim Konsumenten darf aufgrund des Markennamens, der Verpackung und Aufmachung des 
Produktes kein falscher Eindruck bzw. keine Irreführung hinsichtlich des tatsächlichen Ursprungs 
des Produktes entstehen. 
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Besondere Bestimmungen 
Für die Kennzeichnung von Lebensmitteln gelten besondere Vorschriften (“The Food Labelling 
Regulation 1996, 2001”, http://www.opsi.gov.uk/).  
 
Der Abschluss einer Transportrisikoversicherung von Haus zu Haus ist allgemein üblich, 
insbesondere bei hochwertigem Versandgut. Besondere Vorschriften für die Beschriftung der 
Pakete bestehen nicht, jedoch muss das Versandgut leicht identifizierbar sein (z.B. Angabe des 
Bestimmungsortes, Name des Empfängers, Auftragsnummer). 
 
Behandlung nicht abgenommener Waren 
Im englischen Handelsrecht sind keine spezifischen rechtlichen Bestimmungen für die Behandlung 
nicht angenommener Waren vorgesehen. 
 
Nicht abgenommene Waren werden, wenn sie vom Ausland gesendet wurden, drei Wochen lang 
von Royal Mail aufbewahrt. Danach werden die Waren an den Absender zurückgesendet. 
Genauere Informationen unter http://www.royalmail.com bzw. 
http://www.royalmail.com/portal/rm/content1?catId=400144&mediaId=500140.  
 
Internetlinks 
http://www.gov.im Isle of Man Government: Regierung der Isle of 

Man, allgemeine Informationen (Englisch) 
http://www.gov.je States of Jersey: Regierung von Jersey, 

allgemeine Informationen (Englisch) 
http://www.gov.gg States of Guernsey: Regierung von Guernsey, 

allgemeine Informationen (Englisch) 
http://www.gibraltar.gov.gi/  Gibraltar: Website der Regierung (Englisch) 
http://www.fco.gov.uk/en/ 
 

Foreign & Commonwealth Office: britisches 
Außenministerium, Informationen zu den ‚British 
Overseas Territories’ (Englisch) 

http://www.hmrc.gov.uk HM Revenue & Customs: britische Steuer-
behörde, umfangreiches Informationsmaterial 
zum Thema Besteuerung in UK, sowohl für 
Privatpersonen als auch für Unternehmen 
(Englisch) 

http://www.hmrc.gov.uk/vat/ HM Revenue & Customs: britische 
Steuerbehörde, Informationen zur 
Mehrwertsteuer - Value Added Tax (Englisch) 

http://www.hmrc.gov.uk/customs/ HM Revenue & Customs: britische Steuer-
behörde, Informationen zu ‚business gifts and 
samples’ (Englisch) 

http://customs.hmrc.gov.uk/ HM Revenue & Customs: britische Steuerbe-
hörde, ‚A guide for international post users’ 
(Englisch) 
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KORRUPTION – EIN VERMEIDBARES UND GEFÄHRLICHES ÜBEL 
 
Korruption ist kein Kavaliersdelikt oder ein „notwendiges Übel“ im Geschäftsleben, sondern kann 
strafrechtlich relevante Tatbestände erfüllen. Das gesetzliche Umfeld hat sich in letzter Zeit 
deutlich verschärft. 
 
 Aufgrund der OECD- und UN-Konventionen gegen Korruption, des EU-

Bestechungsgesetzes und des deutschen Gesetzes zur Bekämpfung internationaler 
Bestechung (IntBestG) ist Korruption in Deutschland strafrechtlich verfolgbar, auch wenn 
sie im Ausland begangen wurde. 

 Bestechungshandlungen können mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder einer 
Geldstrafe geahndet werden, in besonders schweren Fällen droht sogar eine 
Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. 

 Darüber hinaus drohen steuerliche Nachforderungen. 
 Ihre Exportversicherung erlischt, wenn das Geschäft durch Korruption zustande kam. 

 
Deshalb sollten Sie folgendes beachten: 
 Entwerfen Sie eine Antikorruptionspolitik für Ihr Unternehmen und schulen Sie Ihre in- und 

ausländischen Mitarbeiter und Vertreter darin. 
 Informieren Sie alle Ihre Geschäftspartner über Ihre Antikorruptionspolitik. 
 Bei Vertreter- und Beraterhonoraren etc. wird auf die Branchenüblichkeit abgestellt. Sollten 

sie unverhältnismäßig hoch sein, können darin versteckte Bestechungsgelder vermutet 
werden.  

 Auch bei Geschenken und sonstigen Zuwendungen ist Vorsicht geboten. 
 
Ausführliche Informationen zu diesem Thema erhalten Sie im Merkblatt „Korruption im 
Auslandsgeschäft“ im Außenwirtschaftsportal Bayern unter www.auwi-bayern.de (> 
Exportgeschäfte > Geschäftsabwicklung > Zölle, Steuern und Kontrollen).  
 
 
RECHTSINFORMATIONEN 
 
Rechtssystem und Rechtsprechung entsprechen dem angelsächsischen Rechtskreis und weichen 
vom deutschen Rechtssystem wesentlich ab. Im englischen Recht gelten das von den Common 
Law Courts entwickelte ‚Common Law’ und die ‚Equity’, ein zum Ausgleich von Härten des 
Common Law entwickeltes Billigkeitsrecht, das von den Gerichten anzuwenden ist (‚Case Law’). 
Eine weitere Rechtsquelle ist das geschriebene Recht (‚Statutory Law’), das u.a. im Wirtschafts- 
und Arbeitsrecht Anwendung findet. Schottland verfügt über eine eigene Rechtsprechung, das 
Rechtssystem hat sich aber dem Recht des Vereinigten Königreichs angenähert.  
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Es ist daher empfehlenswert, in Rechtsfragen die Deutsch-Britische Industrie- und 
Handelskammer zu kontaktieren, die die Verbindung mit britischen - auch deutschsprachigen - 
Anwaltskanzleien herstellen kann. 
 
Vertreterrecht 
Mit 1. Januar 1994 trat „The Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993” in Kraft, 
dessen Rechtsgrundlage die EG Richtlinie 86/653 EEC ist. Diese Richtlinie regelt eine Reihe von 
Rechtsansprüchen und Pflichten, die für neue und bereits bestehende, d.h. vor dem 1.1.1994 
abgeschlossene, Vertreterverträge uneingeschränkt Gültigkeit haben.  
 
Die nachstehend genannten freiwilligen Vertreterverbände verfügen u.a. über regelmäßige 
Informationsdienste, die für die Suche nach einem geeigneten Vertreter – z.B. durch Schaltung 
von Inseraten – genützt werden können: 
 
British Agents Register – BAR 
Das British Agents Register ist eine Berufsvereinigung für selbständige Handelvertreter auf 
freiwilliger Basis in UK. Die Mitglieder des BAR decken eine Vielzahl an Branchen sowohl in 
Industrie und Handel ab; eine Aufstellung der Fachgebiete kann über die Website des BAR 
abgerufen werden (http://www.agentregister.com). Neben einer Untergliederung in ‚technical’ und 
‚commercial agents’, haben Sie auch die Möglichkeit, regional nach Handelsagenten zu suchen. 
Weiters veröffentlicht das BAR monatlich die Print-Publikation ‚British Agents Review’, welche an 
rund 4.000 Handelsvertreter verschickt wird. 
 
Agent Base – National Sales Agent Register 
Agent Base ist eine weitere freiwillige Berufsvereinigung selbständiger Handelsvertreter im 
Vereinigten Königreich, gegründet 1993. Die Print-Publikation ‚Agency Opportunities Magazine’ 
und die Website der Agent Base verzeichnen eine monatliche Leserschaft von ca. 8.000 
selbständigen Handelsvertretern in UK und Irland – über 50% der Handelsvertreter insgesamt! Die 
Liste der von den Mitgliedern der Agent Base abgedeckten Branchen finden Sie ebenfalls im 
Internet unter http://www.agentbase.co.uk/.  

 
The Manufacturers’ Agents’ Association – MAA 
MAA ist ebenfalls eine freiwillige Organisation für Handelsagenten in UK und Irland mit deren Hilfe 
Firmen nach geeigneten Vertretern suchen können. Mehr Informationen dazu finden Sie im 
Internet unter http://www.themaa.co.uk. 
 
Patent-, Marken- und Musterrecht 
 
Patentrecht 
Wenn der Patentschutz auf das Vereinigte Königreich beschränkt werden soll, kommt ein 
britisches Patent in Betracht (Rechtsgrundlagen: Patents Act 1977, Copyright, Designs and 
Patents Act 1988, Patent Rules 1995). Die Schutzdauer von Patenten beträgt 20 Jahre. Für 
Ausländer besteht Vertretungszwang; es ist ein Zustellungsbevollmächtigter im Vereinigten 
Königreich zu benennen. Wird der Patentschutz in mehreren europäischen Ländern angestrebt, 
kommt eine europäische Patentanmeldung in Betracht, die grundsätzlich dieselbe Wirkung wie ein 
im Vereinigten Königreich erteiltes nationales Patent hat. Europäische Patentanmeldungen können 
grundsätzlich nach Wahl des Anmelders beim britischen ‚Patent Office’ (http://www.ipo.gov.uk/) 
oder beim Europäischen Patentamt  (http://www.epo.org/index_de.html) in München eingereicht 
werden. 
 
Markenrecht 
Rechtsgrundlage: Trade Marks Act 1994. Der Antrag ist an das Patent Office Trademark Registry 
(www.ipo.gov.uk) zu richten. Die Schutzdauer beträgt zehn Jahre, verlängerbar um jeweils weitere 
10 Jahre. Ausländische Antragsteller müssen einen Zustellungsbevollmächtigten im Vereinigten 
Königreich angeben. Auch auf EU-Ebene kann Markenschutz beantragt werden, der neben das 
nationale Markenrecht tritt (Gemeinschaftsmarke lt. Verordnung Nr. 40/94/EWG). Eine 
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Gemeinschaftsmarke wird durch Eintragung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in 
Alicante / Spanien erworben und gilt für die gesamte EU. 
 
Musterrecht 
Im Vereinigten Königreich besteht kein Gebrauchsmusterschutz, sondern nur 
Geschmacksmusterschutz (‚protection of industrial design’). Rechtsgrundlagen: Registered 
Designs Act 1949, Design Rules 1984, Copyright, Design and Patents Act 1988. Die Anmeldung 
ist an das Patent Office (www.ipo.gov.uk) zu richten, es besteht kein Anwaltszwang. Ausländische 
Antragssteller müssen einen Zustellungsbevollmächtigten im Vereinigten Königreich angeben. Die 
Schutzdauer beträgt zunächst fünf Jahre, sie kann um jeweils fünf Jahre bis zu einer maximalen 
Schutzdauer von 25 Jahren verlängert werden. 
 
Wechsel- und Scheckrecht 
Das Wechselrecht entspricht in vielen Punkten dem europäischen Wechselrecht. Beim 
Scheckrecht sind Einreden aus dem Grundgeschäft in bestimmten Fällen (z.B. nicht erfolgte 
Gegenleistung) möglich. 
 
Eigentumsvorbehalt 
Der einfache und erweiterte Eigentumsvorbehalt wird, sofern bei Auftragsabschluss vertraglich 
festgelegt, in Großbritannien anerkannt, und derart besicherte Waren werden im Konkursfall aus 
der Konkursmasse herausgelöst.  
 
Devisenrecht 
Der Zahlungs- und Kapitaltransfer unterliegt keinen Beschränkungen. Gültige in- und ausländische 
Zahlungsmittel können grundsätzlich ohne Beschränkung ein- und ausgeführt werden. In 
Übereinstimmung mit der EU Bestimmung EC/1889/2005 muss jedoch seit dem  
15. Juni 2007 eine Deklaration des Bargeldbetrages erfolgen, soweit dieser EURO 10.000,- 
übersteigt und von außerhalb der Europäischen Union ins Vereinigte Königreich eingeführt bzw. 
vom UK ausgeführt wird. Die Mitnahme von Geldbeträgen bei Einreise aus einem anderen EU 
Land ist von dieser Regelung nicht betroffen. Unabhängig davon sind die hiesigen Behörden 
ermächtigt, über GBP 1.000,- (ca. EUR 1.112,-) hinausgehende Bargeldbeträge zu beschlag-
nahmen, sofern deren Legitimität nicht nachgewiesen werden kann. Bei der Mitnahme von 
größeren Geldbeträgen empfiehlt es sich daher entsprechende Dokumente (Bankauszüge, 
Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Kaufverträge) mitzunehmen. 
 
Montagearbeiten 
Bürger aus EU-Staaten unterliegen keinerlei Beschränkungen. Für Angehörige von Drittstaaten 
trifft dies nur eingeschränkt zu - für Montagearbeiten muss eine Entsendebewilligung beantragt 
werden. Alle Tätigkeiten, die in den Bereich des Bauhaupt- oder Baunebengewerbes fallen, dürfen 
von Angehörigen von Drittstaaten nicht ausgeübt werden (die Zurechnung der Tätigkeiten ist im 
Einzelfall zu klären). 
 
Konkurs- und Insolvenzrecht 
Rechtsgrundlage sind die Insolvency Acts 1986 und 2000 (siehe http://www.opsi.gov.uk/), welche 
die Insolvenz und Abwicklung von Gesellschaften (company insolvency / company winding up) und 
die Insolvenz natürlicher Personen (insolvency of individuals / bankruptcy) regelt. Das englische 
Konkursrecht unterscheidet sich wesentlich vom deutschen. Es wird daher empfohlen, bereits bei 
bekannt werden von Zahlungsschwierigkeiten mit der Deutsch-Britischen Industrie- und 
Handelskammer Verbindung aufzunehmen.  
 
Prozessrecht 
Rechtsgrundlage: Civil Procedure Rules 1998 (siehe http://www.opsi.gov.uk/). Das Prozessrecht 
im Vereinigten Königreich ist im Vergleich zum deutschen wesentlich komplizierter, sodass im 
Streitfall unbedingt mit verlässlichen Anwälten zusammengearbeitet werden sollte. Es besteht 
keine Gebührenordnung für Rechtsanwälte. Die Anwaltsgebühren werden nach dem zeitlichen 
Aufwand berechnet. Erfolgshonorare sind zulässig. Das Gericht ordnet per Beschluss an, in 
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welcher Form die Gerichtskosten von den Parteien zu tragen sind, wobei in der Regel beide 
Parteien ihre eigenen Gerichtskosten zu tragen haben. 
 
Die englische Rechtssprechung basiert auf Gesetzen, sowie auf dem Prinzip des 
richtungweisenden Präzedenzfalles ("Case Law"), d.h. Urteile englischer Gerichte in gleicher 
Sache werden als Entscheidungsgrundlage herangezogen. Das vorherrschende "Case Law" 
unterscheidet sich daher in seiner Rechtsüberlieferung grundlegend von den römischen 
Rechtsgrundsätzen. 
 
Das englische Recht kommt in England und Wales uneingeschränkt, sowie in Nordirland in 
modifizierter Form zur Anwendung. Schottland gehört zwar geographisch und politisch zum 
Vereinigten Königreich, hat jedoch traditionell eigene Rechtsgrundsätze entwickelt, die teilweise 
auf dem römischen Recht basieren. 
 
Es bestehen im Prozessrecht erhebliche Unterschiede zwischen Deutschland und dem Vereinigten 
Königreich trotz gewisser Vereinheitlichungstendenzen im Raum der Europäischen Union. Dies 
kann für deutsche Unternehmen dazu führen, in einen Prozess im VK einbezogen zu werden, 
ohne unmittelbar im VK aktiv geworden zu sein. Wenn etwa ein deutscher Produzent an einen 
britischen Abnehmer verkauft, der seinerseits das Produkt im VK weiterverkauft oder verarbeitet 
und es in der Folge zu Schäden im VK kommt, kann der deutsche Produzent in den englischen 
Prozess miteinbezogen werden und zwar unabhängig davon, ob für den deutschen Produzenten 
Deutschland oder das VK Erfüllungsort war. Dies erklärt sich daraus, dass das auch in 
Deutschland bekannte Prozessinstitut der Streitverkündigung im VK erheblichere Folgen hat als in 
Deutschland. Ein Urteil gegen den Vorlieferanten ist im Vorprozess in Deutschland nicht möglich. 
Anders sieht dies im VK aus: wenn hier dem deutschen Vorlieferanten der Streit verkündet wird, 
kann dieser solcherart in das englische Verfahren einbezogen werden, dass das englische Gericht 
ein Urteil gegen den deutschen Vorlieferanten fällen kann. 
 
Der deutsche Lieferant sollte sich hier soweit wie möglich absichern, insbesondere durch eine 
Schad- und Klagloshaltungserklärung des englischen Vertragspartners, die dem deutschen 
Lieferanten zusichern soll, dass ihm sämtliche Auslagen ersetzt werden, die aus einer allfälligen 
gerichtlichen Inanspruchnahme in England resultieren. 
 
Schiedsgerichtsbarkeit 
Rechtsgrundlage: Arbitration Act 1996, der im Wesentlichen dem UNCITRAL-Modellgesetz über 
die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit aus dem Jahr 1985 entspricht. Das Vereinigte 
Königreich hat das Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche (New Yorker Übereinkommen) ratifiziert. Hierin verpflichten sich die 
Vertragsstaaten, auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates ergangene 
Schiedssprüche anzuerkennen und zu vollstrecken. 
 
Es kann daher im Vertrag mit Ihrem ausländischen Vertragspartner die Zuständigkeit der 
Internationalen Handelskammer (ICC) oder eines anderen Schiedsgerichts vereinbart werden.  
Die Internationale Handelskammer ist eine weltweit vertretene Organisation und hat aus 
historischem Zufall heraus ihren Sitz in Paris. 

 
Die Schiedsklausel der Internationalen Handelskammer (ICC) lautet: 
 "All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled 

under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more 
arbitrators appointed in accordance with the said Rules."  

 
Der Schiedsklausel ist auch noch in vielen anderen Sprachen verfügbar. 
 
Zweckmäßige zusätzliche Vereinbarungen der Schiedsklausel: 
 die Anzahl der Schiedsrichter beträgt.......................... (einer oder drei); 
 es ist............................materielles Recht anzuwenden; (applicable law) 
 die im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist...................................... 
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Detaillierte Auskünfte: 
 ICC Deutschland, Internationale Handelskammer  

Postfach 10 08 26, 50448 Köln oder Mittelstraße 12-14, 50672 Köln, Tel: +49(0) 2 21 / 257 55 
71, Fax: +49(0) 2 21 / 257 55 93, E-Mail: icc@icc-deutschland.de 

 
Firmengründung 
Generell kann gesagt werden, dass Firmengründungen in Großbritannien rasch und 
unbürokratisch abgewickelt werden können. In den meisten Fällen werden Kapitalgesellschaften 
als Rechtsform gewählt, wofür im Normalfall mit Anwalts- und Anmeldekosten in der 
Größenordnung von ca. EUR 1.500 zu rechnen ist. Hilfe und Beratung in rechtliche sowie anderen 
Fragen erhalten Sie bei der Deutsch-Britischen Industrie und Handelskammer 
(http://grossbritannien.ahk.de/). Einen guten Einblick in dieser Materie liefert auch die Website des 
Companies House (www.companieshouse.gov.uk). 
 
 
Investitionen, Joint Ventures 
Das Vereinigte Königreich steht ausländischen Investitionen sehr aufgeschlossen gegenüber. Es 
bestehen grundsätzlich keine gesetzlichen Vorschriften, welche die geschäftliche Tätigkeit von 
Ausländern beschränken. Für Firmengründungen, insbesondere die Errichtung von 
Produktionsstätten, werden - abhängig vom Gebiet des Betriebsstandortes – steuerliche und 
finanzielle Anreize geboten. In designierten Sonderentwicklungsgebieten kann zusätzlich mit 
regionalen Zuschüssen gerechnet werden. Kostenlose Information und Beratung erhalten Sie 
unter (www.uktradeinvest.de), sowie auf den Internetseiten der inländischen 
Betriebsansiedelungsagenturen, Scottish Development International und Invest Northern Ireland. 
 
Lizenzvergabe 
Vielfach ist eine Lizenzvergabe die einzig sinnvolle Möglichkeit einen ausländischen Markt zu 
erschließen. Die Vergabe von Nutzungsrechten kann zu signifikanten Einkommensströmen für den 
Lizenzgeber führen. Lizenzen werden in erster Linie für Patente, Marken, Muster und 
urheberrechtlich geschützte Schöpfungen vergeben.  
Lizenzverträge können frei nach Parteienvereinbarung gestaltet werden. Somit kommt dem 
Vertragsinhalt größte Bedeutung zu, sodass bei der Vertragsabfassung unbedingt Anwälte 
hinzugezogen werden sollten. 
 
Rechtsanwälte 
Die Deutsch-Britische Industrie- und Handelskammer hilft Ihnen gerne mit Kontaktdaten von 
Anwälten und Notaren weiter. 
 
Besondere rechtliche Bestimmungen 
Strikte Handhabung der Gesetze zur Prävention von Alkohol-, Tabakwaren- und 
Menschenschmuggel. 
 
Ausschlaggebend dafür sind vor allem die relativ hohen Verbrauchsabgaben auf Alkohol und 
Tabak („excise duty“) im Vereinigten Königreich. 
 
Laut britischem Gesetz wird bei Alkohol- und Tabakwarenschmuggel nicht nur der LKW-Fahrer für 
dieses Delikt zur Verantwortung gezogen, sondern auch der Besitzer des LKWs (Zugmaschine, 
Anhänger) bzw. der Ware. LKWs und Anhänger können in solchen Fällen über Wochen hinweg 
von der britischen Zollbehörde (HM Customs and Excise) festgehalten werden. Die Dauer der 
Beschlagnahmung hängt davon ab, ob sich der Fahrer das erste Mal des Schmuggels schuldig 
gemacht hat sowie von der Menge der konfiszierten Waren. Es besteht die Vorschrift, dass die 
Fahrer/Frachtführer vor jeder Fahrt nach UK vom Auftraggeber (Spediteur etc.) auf die Gesetze 
sowie die rechtlichen Konsequenzen für Schmuggel im Vereinigten Königreich aufmerksam zu 
machen sind. Eine diesbezügliche Erklärung ist vom Fahrer zu unterzeichnen und muss bei 
Bedarf vorgelegt werden können.  
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Ebenso konsequent werden Delikte des Menschenschmuggels in UK geahndet. Zuständig für die 
Einhaltung der Einwanderungsgesetze ist in diesem Fall das britische Innenministerium 
(„Home Office“, www.homeoffice.gov.uk). Auf der Website des Home Office finden Sie 
Vorschriften und Checklisten, welche helfen sollen, den Transport illegaler Einwanderer zu 
verhindern. Generell können sowohl Fahrer und Frachtführer als auch die Spedition im Falle von 
Menschenschmuggel zur Verantwortung gezogen werden. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von HM Revenue & Customs (siehe Internetlinks 
weiter unten). 
 
Auswirkungen der Umsetzung der Geldwäsche-Richtlinie im Vereinigten Königreich auf 
Reisen/Geschäftsreisen 
 
Die Umsetzung der Geldwäsche-Richtlinie in UK hat zu verschärften Kontrollen bei Bargeld-
Transaktionen ab einem Wert von EUR 15.000 geführt. 2004 wurde im Vereinigten Koenigreich die 
Zweite EU Richtlinie zur Geldwäsche („Second European Commission Money Laundering 
Directive“) in lokales Gesetz umgesetzt. Mit Inkrafttreten der „Money Laundering Regulations 
2003 (MLR 2003)“ wurde der Kreis der betroffenen Unternehmen, die Vorkehrungen zur 
Vermeidung von Geldwäsche treffen müssen, erweitert. Laut dieser Regelung unterliegen alle 
Unternehmungen, die Waren für den Gegenwert von EUR 15.000 in bar verkaufen, dem MLR 
2003. Weiter muss beachtet werden, dass in diesem Zusammenhang auch Reiseschecks als 
Barmittel gelten. 

Geschäftsreisende, welche größere Bargeschäfte im Vereinigten Königreich abschließen 
wollen, sollten daher während Ihres Aufenthaltes immer einen Identifikationsnachweis bei sich 
tragen, auch wenn generell in UK keine Ausweispflicht besteht. 
 
Internetlinks 
 
http://customs.hmrc.gov.uk/  HM Revenue & Customs: britische Steuer-

behörde, ,alcohol and tobacco fraud’ (Englisch) 
http://www.hmrc.gov.uk/mlr/guides.htm HM Revenue & Customs: britische Steuer-

behörde, ‚Anti money laundering guide for High 
Value Dealers’ (Englisch) 

http://www.homeoffice.gov.uk/ 
 

Home Office: britisches Innenministerium, 
Informationen für Spediteure zum Thema 
Menschenschmuggel in UK (Englisch) 

http://www.direct.gov.uk/en/ Directgov: Informationen zum Justizsystem in 
England, Wales, Schottland und Nordirland 
(Englisch) 

http://www.agentsregister.co.uk British Agents Register – BAR: Freiwillige 
Berufsvereinigung selbständiger 
Handelsvertreter in UK, Informationen für 
Unternehmen die einen Handelsvertreter in UK 
suchen sowie für Handelsvertreter über freie 
Vertretungen (Englisch) 

http://www.agentbase.co.uk Agent Base – National Sales Agent Register: 
wie British Agents Register (Englisch)  

http://www.themaa.co.uk The Manufacturer’s Agents’ Association: 
Vereinigung von Handelsvertretern in UK & 
Irland (Englisch) 

http://www.european-patent-office.org Europäisches Patentamt in München: 
Informationen zur europäischen 
Patentanmeldung (Englisch, Deutsch, 
Französisch) 

http://www.patent.gov.uk The UK Patent Office: Britisches Patentamt, 
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Informationen zum Patentrecht bzw. über den 
Schutz von intellectual property in UK (Englisch)

 
 
http://www.ipo.gov.uk/tm.htm 

Trade Marks Registry / Patent Office: Abteilung 
zuständig für den Markenschutz beim britischen 
Patentamt, Informationen zum Markenschutz in 
UK sowie zur Anmeldung (Englisch) 

http://oami.europa.eu/de/default.htm Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt: 
Informationen zur Gemeinschaftsmarke und zur 
Anmeldung einer solchen Marke (Deutsch, 
Englisch u.a.) 

http://www.insolvency.gov.uk The Insolvency Service:  zuständige Behörde 
für Konkurs/ Insolvenz in England, allgemeine 
Informationen zum Thema Konkurs / Insolvenz 
in England, Links zu den relevanten Behörden 
in Schottland und Nordirland (Englisch) 
 
 

http://www.ukti.gov.uk/ UK Trade & Investment: Britische Betriebs-
ansiedlungsagentur, Informationen für 
ausländische Investoren (Englisch, Deutsch 
u.a.) 

http://www.sdi.co.uk Scottish Development International: 
Betriebsansiedlungsagentur für Schottland, 
Informationen für ausl. Investoren (Englisch, 
Deutsch u.a.) 

http://www.scottish-enterprise.com Scottish Enterprise: Informationen zur 
Betriebsgründung, vorwiegend für lokale 
Gründer (Englisch)   

http://www.ibwales.com  International Business Wales:  
Betriebsansiedlungsagentur für Wales 

http://www.investni.com Invest Northern Ireland: Betriebsansiedlungs-
agentur für Nordirland, (Englisch u.a.) 
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INFORMATIONEN FÜR GESCHÄFTSREISEN 
 
Sowohl während der Vorbereitungen für Ihre Reise als auch während Ihres Aufenthaltes im 
Ausland stehen Ihnen die Deutsch-Britische Industrie- und Handelskammer mit ihrem Service zur 
Verfügung. 
 
Anschrift Deutsch-Britische Industrie- und 

Handelskammer  
German-British Chamber of Industry & 
Commerce 
Mecklenburg House 
16 Buckingham Gate 
GB-London SW1E 6LB 

Telefon +44 (0)20 7 97 64 100 
Fax +44 (0)20 7 97 64 101 
E-Mail mail@ahk-london.co.uk 
Internet http://grossbritannien.ahk.de/  

 
Lage 

 
 
Adressen 
 
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 
Embassy of the Federal Republic of Germany 
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Side Entrance 
23 Belgrave Square 
London, SW1X 8PZ 
Tel: +44 (0)20 78 24 13 00 
Fax: +44 (0)20 78 24 14 35 
E-Mail: info@london.diplo.de  
Internet: www.london.diplo.de 
 
Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland 
16 Eglinton Crescent,  
Edinburgh, EH12 5DG 
Scotland 
Tel: +44 131 337 23 23 
Fax: +44 131 346 15 78 
E-Mail: info@edinburgh.diplo.de 
Internet: www.edinburgh.diplo.de 
 
Die Adressen der deutschen Honorarkonsulate finden Sie unter www.auswaertiges-amt.de. 
 
Britische Botschaft 
Wilhelmstr. 70-71 
10117 Berlin 
Deutschland 
Tel: +49 (0)30 20457-0 
Fax: +49 (0)30 20 45 75 79 
E-Mail: info@britischebotschaft.de 
Internet: www.britischebotschaft.de 
 
Die Adressen der britischen General- und Honorarkonsulate in Deutschland finden Sie unter 
www.britischebotschaft.de.  
 
Österreichische Botschaft 
Austrian Embassy 
18 Belgrave Mews West 
London SW1X 8HU, Great Britain 
Tel: +44 (0)20 7344 3250 
Fax: +44 (0)20 7344 0292 
E-Mail: london-ob@bmeia.gv.at  
Internet: http://www.bmeia.gv.at/london 
 
Schweizerische Botschaft 
16-18 Montagu Place 
London W1H 2BQ 
Tel: +44 (0)20 7616 6000 
Fax: +44 (0)20 7724 7001 
E-Mail: lon.vertretung@eda.admin.ch  
Internet: http://www.eda.admin.ch/london.html  
 
Angenehmste Reisezeit, Kleidung 
Welche Monate für Geschäftsreisen am günstigsten sind, ist jeweils von der betroffenen Branche 
abhängig. Es macht vielfach Sinn, geschäftliche Termine mit dem Besuch einer Fachmesse zu 
verbinden. Feiertags- bzw. Ferienperioden wie Weihnachten, Ostern und nationale Feiertage 
(„bank holidays“) sollten vermieden werden. Die typische Hauptreisezeit der Briten ist der Monat 
August. 
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Das Wetter im Vereinigten Königreich ist sehr wechselhaft, daher ist es empfehlenswert, warme 
Kleidung und eine wetterfeste Jacke mitzubringen, ganz egal, zu welcher Jahreszeit die Reise 
angetreten wird.  
 
Einreisebestimmungen 
Gültiger Reisepass für EU-Staatsbürger, der sowohl bei der Einreise als auch bei der Ausreise 
noch Gültigkeit haben muss. 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass das Vereinigte Königreich nicht dem Schengener 
Abkommen beigetreten ist. Allgemeine Informationen über Einreisebestimmungen finden Sie auf 
www.auswaertiges-amt.de. 
 
Impfungen 
Keine erforderlich. 
 
Zollvorschriften für Reisegepäck 
Keine Beschränkung sofern für Eigenbedarf. Detaillierte Informationen unter 
http://customs.hmrc.gov.uk. 
 
Obergrenzen Duty Free (gilt nur bei Einreise aus Nicht-EU-Ländern) 
Ein Liter alkoholische Getränke über 22 Vol.% (Sherry, Wermut, etc.) oder zwei Liter Spirituosen 
unter 22 Vol.% (Schaumwein, Likörwein) und zwei Liter Tafelwein. 200 Stück Zigaretten oder 100 
Stück Zigarillos oder 50 Zigarren oder 250 g Tabak. Parfum bis zu 60 ml und 250 ml Eau de 
Toilette. Geschenke bis zu einem Wert von GBP 145,- (rund EUR 161,-). Zigaretten und 
alkoholische Getränke aus dem EU-Raum können als Reisegepäck in beliebiger Menge 
mitgenommen werden, sofern sie für den Eigenbedarf bestimmt sind. 
 
Detailinformationen sind auf der Internetseite von HM Revenue & Customs 
(http://customs.hmrc.gov.uk/) unter „Travel information“ zu finden. 
 
Devisenvorschriften 
Gültige in- und ausländische Zahlungsmittel können ohne Beschränkung ein- und ausgeführt 
werden, deren Legitimität muss jedoch nachgewiesen werden können (für Detailinformation siehe 
Abschnitt "Devisenrecht"). 
 
Geldwechselmöglichkeiten (außerhalb der Bankzeiten)  
Im Zentrum Londons gibt es Wechselstuben wie z.B. Travelex mit langen Öffnungszeiten an 
praktisch allen großen Einkaufsstraßen. Zu beachten sind die hohen Mindestgebühren (ca.  
GBP 3,- = rund EUR 3,30) (http://www.travelex.co.uk/uk/). 
Die spesengünstigste Variante ist meist die Geldbehebung mittels Bankkarte. 
 
Kraftfahrzeugpapiere, Verkehrsbestimmungen 
Der deutsche Führerschein verliert seine Gültigkeit im Vereinigten Königsreich erst ab dem Eintritt 
des 70. Lebensjahres oder ab dem Zeitpunkt, wenn der Führerschein sein offizielles Ablaufsdatum 
erreicht hat. Die Mitnahme der Grünen Versicherungskarte wird empfohlen. 
Für Fahrten in Teilen der Londoner Innenstadt ist eine City Maut zu entrichten. 
 
Für Schwerfahrzeuge (Lkw, Busse) wurde mit Februar 2008 eine Niedrigemissionszone im 
Großraum London eingeführt, die eine Registrierung der betroffenen Fahrzeuge bzw. die 
Bezahlung einer täglichen Gebühr erfordert. 
 
Beförderungsmittel 
 
Flughäfen 
Verbindungen Flughäfen - London Zentrum (alle Preisangaben für Einzelfahrten): 
 
Heathrow Bahn: Heathrow Express, nonstop Paddington Station - Heathrow (Terminals 

1,2,3,4 und 5)  
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alle 15 Minuten, Fahrzeit 15 Minuten 
Preis für 1. Klasse GBP 26/EUR 28,8  2. Klasse GBP 16,50/EUR 18,30. 

 Underground (U-Bahn): Linie Piccadilly zu Terminal 1,2,3,4 und 5. Etwa alle 
zehn Minuten, Fahrzeit < einer Stunde 
Fahrpreis GBP 4,-/EUR 4,40 

 Taxi: Fahrzeit ca. 30 bis 60 Minuten, je nach Verkehrsaufkommen  
Fahrpreis ca. GBP 50,-/EUR 55,50-. 
http://www.justairports.com/index.htm 

Gatwick Airport Bahn: Gatwick Express, nonstop Victoria Station – Gatwick  
alle 15 Minuten, Fahrzeit 30 Minuten  
Fahrpreis für 1. Klasse GBP 24,50/EUR 27,20; 2. Klasse GBP 16,90/EUR 
18,70 

 Taxi: Fahrzeit ca. 65 Minuten 
Fahrpreis ca. GBP 80,-/EUR 88,80,- 
http://www.justairports.com/index.htm 

Stansted Airport Bahn: Stansted Express, nonstop London Liverpool Street - Stansted 
alle 15 Minuten; Fahrtzeit 45 Minuten  
Fahrpreis für 1. Klasse GBP 29,50/EUR 32,70 2. Klasse GBP 18,00/EUR 20 

 Bus: National Express, nonstop London Victoria Station - Stansted  
alle zehn Minuten, Fahrtdauer 1,5 Stunden 
Fahrpreis GBP 10,-/EUR 11,10,-. 
Weitere private Busunternehmen bieten Verbindungen nach Central London 
und anderen Destinationen an. Sie finden Informationen dazu entweder direkt 
vor Ort am Flughafen oder auf der Website des Stansted Airport. 

Luton Airport Bahn: First Capital Connect, London Kings Cross Thameslink - Luton-Airport 
Parkway 
alle 15 bis 20 Minuten, Fahrzeit ca. 30 bis 40 Minuten 
Fahrpreis GBP 12/ EUR 13,30 
Bus: Easy Bus und Green Line, Central London – Luton Airport 
alle 20 Minuten 
Fahrpreis: GBP 2,- bis 10,-/EUR 2,22 bis 11,10,- 

City Airport Bus: Liverpool Street Station - City Airport  
Alle zehn Minuten, Fahrzeit 30 Minuten 
Fahrpreis GBP 7,-/EUR 7,80 
Docklands Light Railway (DLR): Central London – City Airport 
Fahrzeit ca. 20 Minuten 
Fahrpreis GBP 1,50 bis 4,-/EUR 1,67 bis 4,45 (je nach Zone) 

 
Lokale Verkehrsmittel 
 
Mietwagen 
Hertz www.hertz.co.uk Tel: +44 (0) 8708 44 88 44 
Avis www.avis.co.uk Tel: +44 (0) 8445 81 01 47 
Budget www.budget-uk.com Tel: +35 (0) 3906 62 77 11 
Sixt www.e-sixt.co.uk Tel: +44 (0) 8444 99 33 99 
 
Taxi 
Taxis können unter der Telefonnummer +44 (0)871 871 8710 gebucht oder direkt auf der Straße 
angehalten werden. Nähere Informationen über die Tarife finden Sie auf der Website von 
Transport for London. Folgende Taxiunternehmen können im Vorhinein – telefonisch oder über 
das Internet – gebucht werden: 
 
Dial a Cab http://www.dialacab.co.uk Tel: +44 (0)20 7426 3420 
London Taxi http://www.london-taxi.co.uk/taxi/bookings.htm Tel: +44 (0)700 596 3535 
London Black Cabs http://www.londonblackcabs.co.uk  Tel: +44 (0)7957 696673 
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Öffentliche Verkehrsmittel in London: http://www.tfl.gov.uk/  
 
Nationale Zugverbindungen: http://www.networkrail.co.uk/; http://www.networkrail.co.uk/ 
 
Hotels 
In den größeren Städten ist in den Sommermonaten und während Messen und Ausstellungen eine 
rechtzeitige Hotelzimmerreservierung sehr wichtig. Luxusklasse ab EUR 350,- pro Person und 
Nacht; mittlere Preiskategorie ab EUR 170,-. 
 
Hotelreservierungssysteme 
Reservations 2000 Ltd. 
Clarendon House, 147 London Road 
Kingston upon Thames 
Surrey KT26NH 
Tel: +44 (0)20 8547 0601, Fax: +44 (0)20 8547 0661 
E-Mail: res2000@res2000.co.uk 
Internet: www.res2000.co.uk 
Expotel Ltd. 
Kingsgate House, 29-39 The Broadway 
Stanmore 
Middlesex HA7 4AN 
Tel: +44 (0)20 7328 9841 
www.expotel.co.uk 
 
Frühstückspensionen 
Britainaccom Ltd. 
Tel. +44 (0)1635 247444, Fax: +44 (0)1635 247444  
http://www.guestaccom.co.uk/  
 
Die offizielle britische Touristen-Website 
http://www.visitbritain.de/accommodation/ (auf Deutsch)  
http://www.visitbritain.com/en/accommodation/ (auf Englisch) 
 
Fluglinien   
 Lufthansa German Airlines 

10 Old Bond Street 
London W1X 4EN Großbritannien Tel: 0044-20-87503500 
Tel: 0044-1345-737747 Reservierung 
Tel: 0044-20-87503300 Heathrow 
Tel: 0044-20-87503111 Frachtabteilung 
Fax: 0044-20-87503460 Stadtbüro 
Fax: 0044-20-87593064 Heathrow 
Internet: http://www.lufthansa.com/ 
  
British Airways Travel, Heathrow Airport London 
Tel.: +44 (0)870 850 9 850 (UK) 
Internet: www.britishairways.com 
 

 Ryan Air, Stansted Airport  
Tel: Direktbuchung (UK) +44 (0)871 246 0000 
Internet: www.ryanair.com 
 

 British Midland Airways, Heathrow Airport,  
Tel: +44 (0)870 6070 555 (Kurzstreckenflüge) 
Tel: +44 (0)870 6070 222 (Langstreckenflüge) 
Internet: www.flybmi.com 
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 easyJet, Luton Airport 
Tel: +44 871 244 23 66 (UK) 
Tel: 01805 02 92 92 
Internet: www.easyJet.com  
 

 Bmibaby 
Tel: (UK) +44 (0)871 224 0224 
Tel: (International) + 44 (0)870 126 6726 
Internet: www.bmibaby.com 
 
Air Lingus 
Tel: (A) +43 1 5852100 
Tel: (UK) 0871 718 5000 
Internet: http://www.aerlingus.com/ 
 
 

Reisebüros 
 

DER Travel Service 
18 Conduit Street 
London W1S 2XN  
Tel: +44 (0)871 231 3433, Fax: +44 (0)20 7629 7442 
E-Mail: tours@dertour.co.uk 
Internet: www.dertravel.co.uk 

 
Geschäftszeiten 
Banken: Mo. bis Fr. 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
Büros:  Mo. bis Fr. 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr oder 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr. 
Geschäfte: Mo. bis Fr. 9.00 Uhr bis 19.00 oder 20.00 Uhr; 
 
An Samstagen besteht keine einheitliche Regelung, meist sind die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet. 
Lebensmittelgeschäfte, Baumärkte- und Gärtnereibedarfshandlungen haben oft auch am Sonntag 
zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr geöffnet. 
 
Bürozentren 
Informationen zu Bürozentren – kurzfristige Miete von eingerichteten Büroräumlichkeiten / serviced 
offices – können der Website der Business Centre Association entnommen werden. 
 
Dolmetscherdienste 
Dolmetscher finden Sie unter http://www.experten-branchenbuch.de/dolmetscher/ oder über 
 
 Chartered Institute of Linguists,“Find a Translator” 

(http://www.iol.org.uk/linguist/translator1.asp)  
 Institute of Translators and Interpreters,”Directory of Members” 

(http://www.iti.org.uk/indexMain.html) > klicken Sie auf 'Directory of Members' > und dann 
'Translators. Danach 'languages' und 'subjects' selektieren. 

 Viele Übersetzungs-Firmen benutzen das Web-Portal 'Proz.com', um freiberufliche Übersetzer 
zu finden: http://www.proz.com. 

 
Auf nachstehender Website können Sie nach Übersetzungsagenturen anstatt freiberuflichen 
Übersetzern suchen: Association of Translation Companies (ATC) 
(http://www.atc.org.uk/index.html), hier können Sie suchen, ohne sich zu registrieren. Falls Sie 
jedoch nach Fachgebiet suchen möchten, so müssen Sie auf 'Member Details' und dann 'obtain 
member directory and cost estimate' klicken und sich danach registrieren lassen, um einen 
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Username und ein Passwort zu bekommen (es dauert etwa zehn Minuten bis Sie die Log-in 
Details bekommen). 
 
Empfehlenswerte Übersetzungsagenturen in London: 
 
Mother Tongue Ltd 
21 Heathmans Road 
Unit H (3rd Floor) 
London SW6 4TJ 
United Kingdom 
Contact: Guy Gilpin 
Tel: +44 (0) 20 7371 0686 
Fax +44 (0) 20 7736 8467 
E-Mail: writers@mothertongue.com  
Internet: http://www.mothertongue.com  
Kunden: Red Bull, BMW, Nike, HP, Shell, Travelocity 
 
 
 
 
 
Wordbank Limited 
33 Charlotte Street 
London W1T 1RR 
Tel: +44 (0) 20 7903 8800 
Fax: +44 (0) 20 7903 8888 
ISDN +44 (0) 20 7903 8901 
E-Mail: word@wordbank.com  
Internet: http://www.wordbank.com/  
 
Kontaktperson: 
Rebecca Hampton: +44 (0) 20 7903 8891 or email: rebecca_hampton@wordbank.com  
Kunden: Adidas, Deutsche Bank, The Body Shop, Gillette, HP, Hertz 
 
Zeitunterschied MEZ minus eine Stunde (13.00 Uhr Deutschland  =  12.00 Uhr London) 
 
Feiertage (England & Wales)  
Siehe unter http://www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/LivingintheUK/DG_073741. 
 

 2010 2011 2012 
Neujahr bzw. Ersatz 1.Januar 3. Januar 2. Januar 
Karfreitag 2. April 22. April 6. April 
Ostermontag 5. April 25. April 9. April 
Mai-Bankfeiertag 3. Mai 2. Mai 7. Mai 
Frühlings-
Bankfeiertag 

31. Mai 30. Mai 4. Juni 

Sommer-Bankfeiertag 30. August 29. August 27. August 
Weihnachten 25. Dezember 26. Dezember 5. Juni 
Stefanitag 28. Dezember 27. Dezember 25. Dezember 
zus. Ersatzfeiertage 27. Dezember  26. Dezember 

 
Feiertage (Schottland) 

 2010 2011 2012 
Neujahr bzw. Ersatz 1. Januar 1. Januar 2. Januar 
2. Januar 4. Januar 2. Januar 3. Januar 
Karfreitag 2. April 22. April 6. April 
Mai-Bankfeiertag 3. Mai 2. Mai 7. Mai 
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Frühlings-
Bankfeiertag 

31.Mai 30. Mai 28.Mai 

Sommer-Bankfeiertag 2. August 29. August 6. August 
Weihnachten 25. Dezember 27. Dezember 30. November 
Stefanitag 
 
 

26. Dezember 26. Dezember 25. Dezember 

 27. Dezember  26. Dezember 
zus. Ersatzfeiertage 
 

30. November 30. November  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feiertage (Nordirland) 
 

 2010 2011  
Neujahr bzw. Ersatz 1. Januar 3. Januar 
St. Patrick’s Day 17. März 17. März 
Karfreitag 2. April 22. April 
Ostermontag 5. April 25. April 
Early May- 
Bankfeiertag 

3. Mai 2. Mai 

Frühlings-
Bankfeiertag 

31. Mai 30. Mai 

Battle of the Boyne 12. Juli 12. Juli 
Sommer-Bankfeiertag 30. August 29.August 
Weihnachten 27. Dezember  26. Dezember 
Stefanitag 28. Dezember  27. Dezember 

 
Darüber hinaus gibt es in Nordirland noch regionale Feiertage. Vor Antritt einer Geschäftsreise 
wird empfohlen, über allenfalls noch nicht veröffentlichte oder kurzfristig angesetzte Feiertage zu 
informieren. 
 
Unter www.auwi-bayern.de finden Sie bei den Arbeithilfen → Feiertage die aktuellen und 
regionalen Feiertage des Landes. 
 
Ärzte, deutschsprachig 
 
Praktische Ärzte 
The Group Practice (Gemeinschaftspraxis), 41 Earls Court Road, London W8 6ED;  
Tel.: +44 (0)7938 5488; Fax: +44 (0)7937 5855, www.thegrouppractice.com 
 
Dr. M. Harding, Princess Grace Hospital, Nottingham Place, London W1U 5LC;  
Tel.: +44 (0)20 7589 1345 
 
Dr. Margot Norton, Park Gates, Richmond Green, Richmond, Surrey TW9 1QG;  
Tel: +44 (0)20 8940 4742 (nur Privatpatienten) 
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Gemeinschaftspraxis - Dr. Hunt / Dr. Bushnell / Dr. Wheeler, 82 Sloane Street, London SW1X 
9PA; Tel.: +44 (0)20 7245 9333 (Dr. Criswell, auch Kinderarzt, jederzeit Hausbesuche in Notfällen 
außerhalb Ordinationszeiten unter Tel.: +44 (0)20 7824 8932) 
 
Dr. Caroline Bealing, 2 Pelham Street, London SW7 2NG; Tel.: +44 (0)20 7581 4222  
(=> spricht kein Deutsch) 
 
Augenarzt 
Dr. Edmund Schulenburg, 119 Harley Street, London W1G 6AZ; Tel.: +44 (0)20 7935 4444  
(=> spricht kein Deutsch) 
 
Gynäkologe 
Dr. Frank Löffler, 86 Harley Street, London W1G 7HP; Tel.: +44 (0)20 7486 2966 
 
Dermatologe 
Dr. Richard Staughton, Lister Hospital, Chelsea Bridge Road, London SW1W 8RH;  
Tel.: +44 (0)20 7584 5384  
 
Zahnarzt und Dentist  
The Zinzan Dental Practice, Dr. Ole Behrens, 89 Pavilion Road, London SW1X 0ET;  
Tel.: +44 (0)20 7235 9292 
Christine Sieger-Millinson, 40 Grays Inn Road, London WC1X 8LR; Tel.: +44 (0)20 7831 8065 
Rettung, Polizeinotruf, Feuerwehr: 999  
 
Internetlinks 
 
http://www.britishembassy.gov.uk/  Britische Botschaft in Wien: Informationen zur 

Einreise nach UK (Englisch, Deutsch) 
http://www.direct.gov.uk/en/TravelAndTransport/
Highwaycode/index.htm  

Highwaycode: britische Straßenverkehrs-
ordnung (Englisch) 

http://www.oeamtc.at/reise/laender ÖAMTC: Informationen für Autoreisen nach UK. 
(Deutsch) 

http://www.bis.gov.uk/ Department for Business, Enterprise & 
Regulatory Reform – BERR: britisches 
Wirtschaftsministerium, Feiertage für England, 
Wales und Nordirland 2007 – 2010 (Englisch) 

http://www.scotland.gov.uk/Publications/2005/0
1/bankholidays 

Scottish Executive: Regionalregierung für 
Schottland, Feiertage für Schottland 2004 – 
2010 (Englisch) 

http://www.fco.gov.uk/en/  Broschüre des britischen Wirtschafts-
ministeriums: ‚Living and Working in the UK’. 
(Englisch) 

http://www.baa.co.uk BAA: Betreibergesellschaft von diversen 
Flughäfen in UK (Englisch) 

http://www.bca.uk.com Business Centre Association: Fachverband der 
Anbieter von Büroräumlichkeiten, Online 
Verzeichnis für Suche von ‚serviced office 
space’ in London / UK (Englisch) 

 
 
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN 
 
Sehenswürdigkeiten  
www.visitbritain.com Visit Britain: Britisches Tourismusbüro, 

Reiseinformationen (Englisch, Deutsch u.a.) 
www.visitlondon.com Visit London: Londoner Tourismusbüro, 
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Reiseinformationen für London.(Englisch, 
Deutsch u.a.) 

www.visitscotland.com 
 

Visit Scotland: Schottisches Tourismusbüro, 
Reiseinformationen (Englisch, Deutsch u.a.) 

www.discovernorthernireland.com Northern Ireland Tourist Board: Tourismusbüro 
Nordirland, Reiseinformationen (Englisch) 

www.visitwales.com 
 

Visit Wales: Tourismusbüro Wales, 
Reiseinformationen (Englisch, Deutsch u.a.) 

www.sightseeingtours.co.uk 
 

21st Century Travel (UK)Ltd.: Anbieter von 
Sightseeing Tours (Englisch) 

http://www.londonnet.co.uk/ln/guide/about/sight
seeing.tml 

LondonNet: touristische Informationen London 
(Englisch) 

http://www.londontheatre.co.uk  
http://www.officiallondontheatre.co.uk  

Informationen zu den Theatern in London 
(Englisch) 

 
Restaurantverzeichnisse  
www.squaremeal.co.uk  
www.londonrestaurantreview.co.uk  
www.cuisinenet.co.uk  
http://www.timeout.com/london/  
 
Telefonverzeichnisse  
http://www.thephonebook.bt.com  Online Telefonbuch von British Telecom – BT 

(Englisch) 
http://www.192.com Online Telefonverzeichnis 192 (Englisch) 
Persönliche Sicherheit  
http://www.met.police.uk/ Metropolitan Police London 
http://www.londonprepared.gov.uk London Prepared: Informationen für 

Geschäftsreisende zum Thema ‚major incidents 
and emergencies’ in London (Englisch) 

http://www.ukresilience.gov.uk/ UK Resilience: Informationen der britischen 
Regierung für Notfälle (Englisch) 

 
 
REISETIPPS 
 
Genaue Vorbereitung und Einhaltung von Terminvereinbarungen. Dichter Straßenverkehr, daher 
Gesprächstermine nicht zu knapp ansetzen. Besuche an Wochenenden (Samstag, Sonntag, 
vielfach auch freitagnachmittags) vermeiden. 
 
Do`s & Don`ts 
Bei erstmaliger Korrespondenz mit Großfirmen ist es wichtig, den gewünschten Empfänger genau 
zu definieren (z.B. Purchasing Department for ....) oder nach Möglichkeit den Namen des 
Ansprechpartners ausfindig zu machen. Briefansprachen wie " Dear Sir/Madam", sind wenig 
zielführend. Bei namentlicher Ansprache hat die Briefschlussformel "Yours sincerely," zu lauten, 
sonst verwendet man "Yours faithfully,". Obwohl es im  Geschäftsleben im Vereinigten Königreich 
weitgehend üblich ist, den Vornamen zu verwenden, sollte man den ersten Schritt dieser 
Vertraulichkeit dem heimischen Geschäftspartner überlassen. 
 
Bei geschäftlichen Kontakten wird von den Briten auch auf persönliche Beziehungen großer Wert 
gelegt. Im Umgang mit Geschäftspartnern vom Vereinigten Königreich sollte man zunächst 
versuchen, eine lockere Verhandlungsatmosphäre zu erreichen.  
 
Bei der Begrüßung sind Körperkontakt und Gestik für den Briten ungewohnt. Das Reichen der 
Hand zur Begrüßung ist im Vergleich zu Deutschland weniger häufig. Beim erstmaligen 
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geschäftlichen Kontakt werden in der Regel nach einem kurzen, kräftigen Handschlag 
Visitenkarten ausgetauscht. 
 
Die Anrede „How do you do?“ ist keinesfalls als Nachfrage nach dem Befinden zu verstehen, 
sondern lediglich als Floskel zur Einleitung eines Gesprächs. Man antwortet ebenfalls mit „How do 
you do?“. Die Frage „How are you?“ hingegen wird kurz beantwortet und mit der Gegenfrage „... 
and how are you?“ beendet. 
 
Smalltalk ist wichtig, wobei sich jedoch sichere und politisch korrekte Themen empfehlen (Wetter, 
Sport, Freizeit). Politische und weltanschauliche Themen, aber auch Fragen nach der Familie 
gehören nicht dazu. Sinn für Humor wird im Vereinigten Königreich sehr geschätzt, mehr als in 
anderen Ländern Europas.  
 
Aufgrund ihres Klanges wird die deutsche Sprache im Vereinigten Königreich oftmals als zu direkt 
empfunden. Es empfiehlt sich daher, klar und deutlich zu sprechen, jedoch nicht lauter als normal 
oder im Dialekt. Ebenso gilt es als unhöflich, Widerspruch oder klare Ablehnung offen kundzutun. 
 
Nonverbale Kommunikation – obgleich im Vereinigten Königreich schwächer ausgeprägt – ist ein 
guter Indikator für die Einstellung bzw. den Standpunkt des Gesprächspartners. Generell ist der 
Brite eher reserviert und zeigt wenig Emotion. Daher ist auf die wenigen, aber vielsagenden 
Zeichen und Zwischentöne umso mehr zu achten.  
 
Hauseinladungen seitens eines Geschäftspartners kommen im Vereinigten Königreich eher selten 
vor, meist wird ein Restaurantbesuch vorgeschlagen.  
Bei Geschäftsessen wird aus Zeitgründen das so genannte Business Lunch dem Dinner 
vorgezogen. Pünktlichkeit ist wichtig, da Tischreservierungen in Restaurants oft nicht lange 
gehalten werden. 
 
Trinkgelder 
Trinkgelder im Gastronomiebereich sind im Preis in der Regel nicht inkludiert. Die Verrechnung der 
Trinkgelder wird zumeist in der Speisekarte gesondert angeführt. Sollte dies nicht der Fall sein, so 
sollte man mit ca. 10-15% auf Restaurantrechnungen rechnen. Trinkgelder sind in Pubs generell 
unüblich.  
 
Telefongebühren 
Durch den starken Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt sind die Gesprächsgebühren 
generell niedrig. Besonders günstige Auslandstarife bieten „prepaid telephone cards“, welche in 
Trafiken und kleinen Lebensmittelgeschäften meist im Wert von GBP 5,- / EUR 5,56,- bis  
GBP 50,- / EUR 55,50,- erhältlich sind. Es gibt eine große Zahl von Anbietern, die jeweils 
verschiedene Tarife für einzelne Länder verrechnen. Der Netzzugang kann über jedes Telefon mit 
einer speziellen Telefonnummer und einem PIN Code, welche auf der Karte vermerkt sind, 
erfolgen. Der zurzeit billigste Tarif nach Deutschland beträgt ca. 3p pro Minute (+ lokale 
Telefongebühr).   
 
Postlaufzeit von und nach Deutschland 
ungefähr drei bis fünf Werktage 
 
Elektrischer Strom 
240 Volt Wechselstrom, 50 Hertz, Dreipunkt-Stecker mit eingebauter Sicherung 
 
Durchschnittliche Aufenthaltskosten/Tag 
London gehört zu den teuersten Städten der Welt. Für die Unterkunft in einem 4-Sterne-Hotel, 
zwei Mahlzeiten, Taxi- und Bahnkosten sind mit ungefähr GBP 200,- /EUR 222,- pro Tag zu 
rechnen. 
 
Reiseapotheke nicht vergessen! 
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ERGÄNZENDE AUSKÜNFTE  
zu Großbritannien sind im Außenwirtschaftsportal Bayern unter www.auwi-bayern.de → Rubrik 
„Länder“ abrufbar. 
 

http://www.auwi-bayern.de/

